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Text 

Finanzmarktstabilitätsgremium 

§ 13. (1) Zur Stärkung der Finanzmarktstabilität und Reduzierung des systemischen und prozyklisch 
wirkenden Risikos wird beim Bundesministerium für Finanzen ein Finanzmarktstabilitätsgremium 
eingerichtet. Die Mitglieder und deren Stellvertreter sind durch die Bundesregierung auf Vorschlag des 
Bundesministers für Finanzen zu bestellen. Der Bundesminister für Finanzen hat dabei die 
Nominierungsrechte gemäß Abs. 4 zu beachten. 

(2) Für die Zwecke der §§ 13 bis 13b dieses Bundesgesetzes und des § 44c des 
Nationalbankgesetzes 1984, BGBl. Nr. 50/1984, gilt als: 

 1. systemisches Risiko: Risiko gemäß § 2 Z 41 BWG; 

 2. prozyklisch wirkendes Risiko: Risiko im Sinne von Art. 136 der Richtlinie 2013/36/EU; 

(Anm.: Z 3 und 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2015) 

(3) Zu den Aufgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums gehören insbesondere 

 1. die Erörterung der für die Finanzmarktstabilität maßgeblichen Sachverhalte, 

 2. die Förderung der Zusammenarbeit und des Meinungsaustausches der im Ausschuss vertretenen 
Institutionen in Normal- und Krisenzeiten, 

 3. gutachterliche Äußerungen, Empfehlungen und Aufforderungen im Zusammenhang mit 
merklichen Änderungen in der Intensität des systemischen Risikos (§ 2 Z 41 BWG) oder von 
prozyklisch wirkenden Risiken (Art. 136 der Richtlinie 2013/36/EU) und zur Einschätzung 
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möglicher erheblicher Auswirkungen auf die Finanzstabilität gemäß § 48 Abs. 2 Z 2 BaSAG 
oder Art. 14 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 806/2014, 

 4. die Abgabe von Risikohinweisen und Empfehlungen gemäß § 13a Abs. 1 und 2 sowie deren 
Veröffentlichung gemäß § 13a Abs. 4, 

 5. die Beratung über den Umgang mit Warnungen und Empfehlungen des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken, 

 6. eine jährliche Berichterstattung an den Nationalrat. 

(4) Das Finanzmarktstabilitätsgremium besteht aus 

 1. zwei im Sinne des Abs. 3 fachlich geeigneten Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen 
aus den Bereichen Wirtschaftspolitik und Finanzmarktaufsichtslegistik, von denen eine Person 
als Vorsitzender und eine Person als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses nominiert 
wird; die Vertreter müssen gemeinsam die für diese Aufgabe nötigen Erfahrungen mit 
makroökonomischen, makroprudenziellen und finanzmarktaufsichtslegistischen Fragestellungen 
aufweisen; 

 2. einem im Sinne des Abs. 3 fachlich geeigneten Vertreter der FMA; 

 3. einem im Sinne des Abs. 3 fachlich geeigneten Vertreter der Oesterreichischen Nationalbank; 

 4. dem Vorsitzenden des Fiskalrates und 

 5. einem weiteren Mitglied des Fiskalrates, das vom Bundesminister für Finanzen aus dem Kreis 
der von der Bundesregierung entsandten Mitglieder des Fiskalrates zu nominieren ist. 

Für jeden Vertreter haben die genannten Institutionen einen im Sinne des Abs. 3 fachlich geeigneten 
Stellvertreter zu benennen. Die Stellvertreter der Mitglieder des Fiskalrates sind vom Bundesminister für 
Finanzen aus dem Kreis der von der Bundesregierung entsandten Mitglieder des Fiskalrates und der für 
diese gemäß § 1 Abs. 6 des Bundesgesetzes über die Errichtung des Fiskalrates entsandten 
Ersatzmitglieder zu nominieren. Die Vertreter und ihre Stellvertreter sind bei der Ausübung ihres 
Mandats an keine Weisungen der sie entsendenden Institutionen gebunden. 

(5) Der Vorsitzende des Finanzmarktstabilitätsgremiums hat das Finanzmarktstabilitätsgremium 
mindestens viermal im Kalenderjahr einzuberufen. Die Mitglieder des Finanzmarktstabilitätsgremiums 
können bei Vorliegen wichtiger Gründe die kurzfristige Einberufung des Ausschusses verlangen. Zu den 
Sitzungen kann der Vorsitzende auch externe Sachverständige nach Maßgabe des 
Verhandlungsgegenstandes oder der Tagesordnung als Berater hinzuziehen. 

(6) Beschlüsse des Finanzmarktstabilitätsgremiums erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzführende. Beschlüsse über vorzulegende Berichte gemäß 
Abs. 10 sind einstimmig zu fassen. 

(7) Das Finanzmarktstabilitätsgremium hat sich nach seiner Konstituierung einstimmig eine 
Geschäftsordnung zu geben. Mitglieder des Finanzmarktstabilitätsgremiums werden für die Dauer von 
drei Jahren bestellt, die Wiederbestellung ist zulässig. 

(8) Die Mitglieder des Finanzmarktstabilitätsgremiums, die beigezogenen Sachverständigen und das 
dem Finanzmarktstabilitätsgremium gemäß Abs. 11 beigestellte Personal sind über alle ihnen 
ausschließlich aus ihrer Tätigkeit im Finanzmarktstabilitätsgremium bekannt gewordenen Tatsachen, die 
der Geheimhaltung gemäß § 6 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes – IFG, BGBl. I Nr. 5/2024, 
unterliegen, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Entbindung von der Geheimhaltungspflicht obliegt 
dem Bundesminister für Finanzen; § 46 Abs. 2, 3 und 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – 
BDG 1979, BGBl. Nr. 333/1979, sind anzuwenden. 

(9) Der Vertreter der FMA, einschließlich in ihrer Eigenschaft als Abwicklungsbehörde, unterrichtet 
das Finanzmarktstabilitätsgremium regelmäßig über Beschlüsse und sonstige Entscheidungen mit 
Relevanz für die Finanzmarktstabilität, die Identifizierung systemischer und prozyklisch wirkender 
Risiken und Hinweise auf erhebliche Auswirkungen auf die Finanzstabilität gemäß § 48 Abs. 2 Z 2 
BaSAG oder Art. 14 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und stellt auf Verlangen die 
erforderlich erscheinenden sachlichen Aufklärungen, Daten und Unterlagen zur Verfügung. 

(10) Das Finanzmarktstabilitätsgremium hat dem Finanzausschuss des Nationalrats und dem 
Bundesminister für Finanzen binnen vier Monaten nach Ende jedes Kalenderjahres einen Bericht in 
aggregierter Form über die Lage und Entwicklung der Finanzmarktstabilität sowie über seine Tätigkeiten 
im abgelaufenen Kalenderjahr zu erstatten. 

(11) Die Kosten des Finanzmarktstabilitätsgremiums werden von der Oesterreichischen 
Nationalbank getragen, die auch das erforderliche Personal und den Sachaufwand zur organisatorischen 
Unterstützung und inhaltlichen Koordinierung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (Sekretariat) zur 
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Verfügung zu stellen hat. Für die Mitgliedschaft im Finanzmarktstabilitätsgremium erfolgt kein 
Aufwandersatz. 
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